
Kärnten

Aktionsplan Schwanzkupieren

Seit 2024 ist jeder Schweinehalter verpflichtet, jährlich eine „Tierhaltererklärung“ im VIS abzugeben. Grundlage dafür ist

der Aktionsplan Kupieren, der im vergangenen Jahr in die 1. Tierhaltungsverordnung aufgenommen wurde.

Bei der kostenlosen Informationsveranstaltung erfahren Sie

• Wie die Eingabe der Tierhaltererklärung im VIS funktioniert.

• Welche Erhebungen (Häufigkeit von Schwanz- und Ohrverletzungen, betriebliche Selbsteinschätzung mit der sog.

Risikoanalyse) notwendig sind.

• Wie diese Erhebungen durchgeführt werden.

TGD Anerkennung: 1 Stunde 

Diese Veranstaltung unterscheidet sich inhaltlich nicht von den bereits abgehaltenen Informationsveranstaltungen

Aktionsplan Schwanzkupieren.

Anmeldung: www.ktn.lfi.at oder Lippitz Sabine Tel. 0463/5850-1536 (vormittags)
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Kärnten

Information

Kursdauer: 2 Einheiten

Fachbereich: Tierhaltung

Anrechnung: 1 Stunde(n) für TGD Weiterbildung, 2 Stunde(n)

für Tierhalteverordnung Schweinehalter

Verfügbare Termine
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